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und Betriebe bei der Entwicklung der schöpferischen Arbeit 
der Erfinder und der Urheber von industriellen Mustern sowie 
auf dem Gebiet einer auf die Verwirklichung der wirtschafts
politischen Zielstellungen gerichteten Arbeit mit Schutzrech
ten. Sie leiten in ihrem Bereich die Warenzeichenverbände an 
und kontrollieren deren Tätigkeit entsprechend den Rechts
vorschriften über die Arbeit dieser Verbände.* Sie analysieren 
regelmäßig den Entwicklungsstand und die Ergebnisse auf 
diesem Gebiet und verallgemeinern die besten Erfahrungen.

(2) Die Leiter der staatlichen und wirtschaftsleitenden Or
gane sichern, daß die Betriebe bei der Vorbereitung und Rea
lisierung der Pläne Wissenschaft und Technik die Patent
literatur, Informationen über industrielle Muster und, soweit 
erforderlich, über Warenkennzeichnungen auswerten und ob
jektbezogene Schutzrechtskonzeptionen erarbeiten. Die Leiter 
der staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe haben alle 
erforderlichen Festlegungen zur Anleitung und Kontrolle der 
schutzrechtlichen Arbeit bei den Planaufgaben zu treffen, die 
ihrer Kontrolle oder einer zentralen Kontrolle unterliegen.

(3) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe haben 
zu sichern, daß schutzrechtliche Aufgaben, die sich aus der 
zwischenstaatlichen wirtschaftlichen und wissenschaftlich- 
technischen Zusammenarbeit für die Kooperation innerhalb 
der Deutschen Demokratischen Republik ergeben, im Rahmen 
der Wirtschaftsverträge berücksichtigt und durchgesetzt wer
den.

(4) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe haben 
zu sichern, daß in den Erzeugnisgruppen die Arbeit mit 
Schutzrechten erzeugnisbezogen koordiniert und rationell or
ganisiert wird.

(5) Kombinate, die einem Ministerium direkt unterstellt 
sind, nehmen die in den Absätzen 1 bis 4 und im § 5 fest
gelegten Aufgaben der wirtschaftsleitenden Organe wahr.

§5

(1) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe kon
trollieren die Ausbildung und ständige Weiterbildung der in 
den Büros für Schutzrechte der Betriebe tätigen Kader sowie 
die auf dem Gebiet der Arbeit mit Schutzrechten erforderliche 
Qualifizierung der Werktätigen, insbesondere im wissenschaft
lich-technischen Bereich.

(2) In den wirtschaftsleitenden Organen und in den ört
lichen Staatsorganen können im Rahmen der geplanten und 
bilanzierten Fonds sowie bestätigter Stellenpläne Büros für 
Schutzrechte gebildet werden, wenn das im Interesse einer 
effektiven Arbeit mit Schutzrechten zweckmäßig ist. Die Auf
gaben dieser Büros können dem BfN des jeweiligen Organs 
übertragen werden.

Aufgaben der Betriebe

§ 6

(1) Die Leiter der Betriebe sind für eine effektive Arbeit 
mit Schutzrechten verantwortlich. Sie analysieren regelmäßig 
den Entwicklungsstand auf diesem Gebiet und machen ihn 
zum Bestandteil ihrer Rechenschaftslegungen. Die Leiter der 
Betriebe haben die für eine effektive Arbeit mit Schutzrech
ten erforderlichen materiellen, finanziellen und kadermäßigen 
Voraussetzungen zu schaffen.

(2) Die Leiter der Betriebe haben die schöpferische Arbeit 
der Werktätigen auf dem Gebiet von Wissenschaft und Tech
nik und der industriellen Formgestaltung, von1  Erzeugnissen 
planmäßig zu entwickeln und darauf zu orientieren, entspre-

* Z. Z. gilt die Dritte Durchführungsbestimmung vom 1. März 1971 
zum Warenzeichengesetz — Bildung und Tätigkeit von Warenzeichen
verbänden - (GBl. П Nr. 33 S. 269).

chend den volkswirtschaftlichen Erfordernissen schutzfähige 
Erfindungen und industrielle Muster zu erzielen. Umfang und 
Qualität der schutzfähigen Erfindungen und industriellen Mu
ster sowie ihre Auswirkungen auf die Effektivität der Produk
tion sind als wesentliche Kriterien bei der Bewertung der 
wissenschaftlich-technischen Arbeit der Kollektive und Ein
zelpersönlichkeiten, der Preisbildung für wissenschaftlich- 
technische Leistungen und bei der moralischen und materiel
len Anerkennung der Leistungen der Werktätigen zu berück
sichtigen.

(3) Die Leiter der Betriebe sind verpflichtet, die Arbeit mit 
Warenkennzeichnungen zur Sicherung einer hohen Qualität 
der Erzeugnisse und der planmäßigen Entwicklung des Ab
satzes zu nutzen. Sie sichern insbesondere eine effektive Ar
beit mit vorhandenen Warenzeichen. Bei der Entwicklung 
neuer Erzeugnisse sind vorrangig vorhandene Verbandszei
chen, Betriebsmarken und andere Warenkennzeichnungen zu 
verwenden. Bei der Schaffung neuer Warenzeichen ist ein 
hoher Wirkungsgrad der Warenkennzeichnung zu sichern.

(4) Die Betriebe haben bei der Erfüllung der ihnen oblie
genden Aufgaben im Rahmen der zwischenstaatlichen wirt
schaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammen
arbeit die erforderlichen schutzrechtlichen Aufgaben durch
zuführen. Bei der Zusammenarbeit auf der Grundlage von 
völkerrechtlichen Verträgen und anderen von zentralen 
Staatsorganen getroffenen zwischenstaatlichen Festlegungen 
erarbeiten die Betriebe die Schutzrechtskonzeptionen, die dem 
zuständigen übergeordneten Organ zur Bestätigung vorzu
legen sind.

(5) Die Leiter der Betriebe haben zu sichern, daß die Er
füllung der schutzrechtlichen Aufgaben nach den Rechtsvor
schriften über die Anfertigung von Berichten über Ergebnisse 
von F/E-Aufgaben des Planes Wissenschaft und Technik* ein
geschätzt und die Durchführung der erforderlichen schutz- 
rechtlichen Maßnahmen nach den Rechtsvorschriften über die 
Durchführung von Verteidigungen wissenschaftlich-techni
scher Aufgaben und Ergebnisse** nachgewiesen werden. Im 
Ergebnis der Verteidigungen haben die Leiter die erforder
lichen Entscheidungen für die weiteren schutzrechtlichen Auf
gaben zu treffen.

§7

(1) Die Betriebe, insbesondere die Exportbetriebe, arbeiten 
bei der Durchführung schutzrechtlicher Aufgaben eng mit dem 
zuständigen Außenhandelsbetrieb zusammen. Die Außenhan
delsbetriebe sind verpflichtet, entsprechend ihrer speziellen 
Verantwortung an der Erarbeitung der Schutzrechtskonzep
tionen und bei der Durchführung schutzrechtlicher Maßnah
men, insbesondere bei der Überwachung, Durchsetzung und 
Verteidigung in anderen Staaten erworbener Schutzrechte, 
mitzuwirken. Die Exportbetriebe haben die auf die Verwirk
lichung außenwirtschaftlicher Zielstellungen gerichteten For
derungen der Außenhandelsbetriebe bei der Arbeit mit 
Schutzrechten zu berücksichtigen.

(2) In den langfristigen Wirtschaftsverträgen, die die Be
triebe, Kombinate und WB mit dem zuständigen Außenhan
delsbetrieb abschließen, sind die sich aus den volkswirtschaft
lich begründeten Forderungen des Partners ergebenden 
schutzrechtlichen Aufgaben festzulegen.

(3) Die Außenhandelsbetriebe haben beim Import von Er
zeugnissen dafür zu sorgen, daß im Vertrag mit dem Partner 
außerhalb der DDR die erforderlichen Vereinbarungen zu 
Schutzrechtsfragen, insbesondere zur Rechtsmängelfreiheit,

* z. Z. gilt die Anordnung vom 13. August 1973 zur Bereitstellung 
von Informationen über wissenschaftlich-technische Ergebnisse und 
zur zentralen Erfassung von Forschungs- und Entwicklungsberichten 
sowie von Dissertationen (GBl. I Nr. 41 S. 426).

** z. Z. gilt die Anordnung vom 23. Mai 1'.У13 über die Durchführung 
von Verteidigungen wissenschaftlich-technischer Aufgaben und Ergeb
nisse (GBl. I Nr. 29 S. 289).


